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1. Ortsſtraßen , Baufluchten , Neueinteilungen

eines Baugebietes .

1. Ortsſtraßengeſetz vom 15 . Oktober 1908

in der Faſſung des Geſetzes vom 19. Juli 1910 .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . 1908 S. 605 , 1910 S. 431 )

A. Allgemeine Beſtimmungen .

Allgemeines .

§ 1. 1. Die Herſtellung , Unterhaltung und Reinigung
der dem Anbau dienenden öffentlichen Wege im Gemeinde⸗

bezirk ( Ortsſtraßen )) liegt der Gemeinde nach den Vor⸗

ſchriften dieſes Geſetzes ob .

2. Soweit eine Ortsſtraße jedoch Teil einer Landſtraße
oder Kreisſtraße iſt , richtet ſich die Pflicht der Herſtellung
und Unterhaltung (Baupflicht ) nach den Beſtimmungen des

Straßengeſetzes .
3. Die für Ortsſtraßen geltenden Vorſchriften finden ,

ſoweit nicht etwas anderes beſtimmt iſt , auch auf dem Anbau
dienende öffentliche Plätze Anwendung .

B. Die Planfeſtſtellung .

a) Neue Ortsſtraßen .

1. Grundſätze für die Planaufſtellung .

§S 2. 1. Die Pläne neuer Ortsſtraßen ſind in einem dem

vorausſichtlichen Bedürfnis ? ) entſprechenden Umfange feſt⸗

zuſtellen .

1) Über den Begriff der Ortsſtraße , insbeſ . auch der hiſtoriſchen

Ortsſtraße ſ. Entſch . d. VGH . v. 26. Nov . 1913 und 19. Okt . 1916

in VZeitſchr . 1914 S. 117 und 1917 S. 159.

2) über die Frage des Bedürfniſſes ſ. Entſch . d. VGH . v.

17. Nov . 1914 in VZeitſchr . 1915 S. 57.
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Ortsſtraßengeſetz .

2. Hierbei iſt den Anforderungen der Geſundheit , des
zu erwartenden Verkehrs und der Feuerſicherheit ſowie des
Wohnungsbedürfniſſes und der ſonſtigen wirtſchaftlichen Ver⸗
hältniſſe der Einwohner Rechnung zu tragen . Insbeſondere
iſt dafür zu ſorgen , daß öffentliche Plätze in angemeſſener
Lage , Zahl , Art und Größe vorgeſehen , ſowie daß die Breite
der Ortsſtraßen und die Tiefe der Baublöcke den örtlichen
Verhältniſſen und Bedürfniſſen entſprechend abgeſtuft werden .
Auch ſoll darauf Bedacht genommen werden , daß geſchichtlich
oder künſtleriſch bedeutungsvolle Baudenkmäler erhalten und
ſchöne Orts⸗ , Straßen⸗ und Landſchaftsbilder vor Verun⸗
ſtaltung bewahrt werden . ! )

3. In den Ortsſtraßenplänen kann die Anlegung von
Vorgärten oder Vorplätzen vor den Gebäuden , gegebenenfalls
mit dem Vorbehalt ihrer ſpäteren Heranziehung zum Straßen⸗
raum , feſtgeſetzt werden .

4. Dem Ortsſtraßenplan iſt die Beſtimmung vorbehalten ,
ob und inwieweit eine Straße nur auf einer Seite mit Ge⸗
bäuden beſetzt werden darf .

5. Auch können in die Pläne nach Bedarf außer den zum
Anbau beſtimmten Ortsſtraßen Verkehrswege , bei welchen
der Anbau ausgeſchloſſen iſt , aufgenommen werden .

2. Regelmäßiges Feſtſtellungsverfahren .
§ 3. 1. Die Aufſtellung der Pläne für neue Ortsſtraßen

liegt bei ſich ergebendem Bedürfnis (&§ 2 Abſatz 1) dem Ge⸗
meinderat ob .

2. Derſelbe hat für Aufnahme eines geometriſchen Planes
zu ſorgen , in welchem die Straßen⸗ und Baufluchtlinien , die
Straßenbreiten und Straßenhöhen ſowie die in die künftige
Straßenfläche fallenden und die angrenzenden Grundſtücke
nach ihren Lagerbuchnummern eingetragen ſind . In dem
Plane oder in einer beizugebenden Beſchreibung ſind auch die
Größenverhältniſſe dieſer Grundſtücke oder Grundſtücksteile

.) Siehe die unten S. 34 abgedruckten Darlegungen des bau⸗
techniſchen Referenten des Miniſt . des Innern vom 29. Nov . 1908.
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Ortsſtraßengeſetz . 5

und die Namen der Eigentümer ſowie , wenn die Straßenlinie
mit der Bauflucht nicht zuſammenfällt , die Größe der hier⸗
durch der Bebauung entzogenen , an die künftige Ortsſtraße
angrenzenden Fläche anzugeben . In der Regel ſollen die

neuen Begrenzungen auch auf den Grundſtücken ſelbſt durch
ausgeſteckte Pfähle und Profile erſichtlich gemacht werden , zu
deren Duldung die Eigentümer nach Maßgabe der Vorſchriften
in 8 4 des Enteignungsgeſetzes verpflichtet ſind . In der bei⸗

zugebenden Beſchreibung ſoll endlich die Möglichkeit eines

Anſchluſſes an die für die nächſte Umgebung bereits feſt⸗
geſtellten Ortsſtraßenpläne ſowie einer geordneten Waſſer⸗
verſorgung , Entwäſſerung und Beleuchtung dargetan werden .

3. Darnach übergibt der Gemeinderat den Plan nebſt
Beilagen dem Bezirksamte . Dieſes läßt ihn , wenn eine Vor⸗

prüfung nicht zu Bedenken Anlaß gibt , zur Einſicht der Be⸗

teiligten für mindeſtens zwei Wochen in dem Gemeindehaus
auflegen und beſtimmt zugleich eine angemeſſene Friſt , binnen

welcher Einwendungen gegen die beabſichtigte Anlage bei

Ausſchlußvermeiden geltend zu machen ſind . Die Auflegung
und die Friſtbeſtimmung iſt durch das Amtsblatt und in der
Gemeinde des Unternehmens auch ortsüblich bekannt zu
machen und außerdem den beteiligten Grundeigentümern oder
deren Bevollmächtigten , ſoweit ſie im Deutſchen Reiche an
bekannten Orten anweſend ſind , mündlich oder im Wege der

Zuſtellung mitzuteilen . Geeignetenfalls ſind auch die Ge⸗
meinderäte von Nachbargemeinden , deren Intereſſen durch
das Unternehmen berührt werden , zu hören . Als Eigentümer
gelten die im Grundbuch als ſolche Eingetragenen und , ſoweit
ein Widerſpruch gegen die Richtigkeit dieſes Eintrages ein⸗

getragen iſt , auch diejenigen , zuderen Gunſten der Widerſpruch
eingetragen iſt .

4. Das Bezirksamt erhebt ſodann über den Plan nebſt
Beilagen und gegebenenfalls über die erhobenen Einwen⸗

dungen die erforderlichen techniſchen Gutachten ſowie , wenn
der Plan den Beſtand einer Landſtraße oder Kreisſtraße oder

einer Bahnanlage berührt , jedenfalls auch eine Außerung
der zur Vertretung dieſer Straßen und Anlagen berufenen
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Stellen ! ) und hält nötigenfalls unter Beizug des Gemeinde⸗

rats , der Beteiligten und der Sachverſtändigen eine Tagfahrt
zur Einnahme eines Augenſcheins und zur Erörterung des
Planes ſowie der etwa erhobenen Einwendungen ab .

5. Nach beendeter Vorverhandlung beſchließt der Be⸗
zirksrat über die Feſtſtellung des Planes . Hierbei ſind An⸗
derungen des Planes nur zuläſſig , ſoweit es ſich um eine
Beſchränkung des Plangebiets oder um unweſentliche Ande⸗

rungen im Sinne des 85 Abſatz 3 handelt und in beiden
Fällen der Gemeinderat und die Beteiligten gehört ſind .

6. Der Plan wird wirkſam , ſobald er endgültig feſt⸗
geſtellt iſt . Die Tatſache der endgültigen Feſtſtellung iſt auf
dem Plane ſelbſt zu beurkunden und in der Gemeinde auf
die für die Verkündung ortspolizeilicher Vorſchriften beſtimmte
Weiſe öffentlich bekannt zu machen .

7. Die Einſicht des feſtgeſtellten Ortsſtraßenplans iſt
jedermann gebührenfrei geſtattet .

3, Feſtſtellungsverfahren auf Antrag Privater .
§ 4. 1. Grundbeſitzer , welche ein in ihrem Eigentum

ſtehendes Gelände einer zuſammenhängenden Bebauung er⸗
ſchließen wollen , können von dem Bezirksrat ermächtigt
werden , an Stelle des Gemeinderats die Feſtſtellung der
Straßenpläne für das zu bebauende Gebiet ſelbſt zu betreiben ,
wenn der Gemeinderat ſich deſſen geweigert oder , was der
Weigerung gleich zu achten iſt , binnen drei Monaten dem
Verlangen der Unternehmer keine Folge gegeben hat .

2. Die Ermächtigung darf nur nach Vernehmung des
Gemeinderats , dem auch jetzt noch unbenommen iſt , das Feſt⸗
ſtellungsverfahren ſelbſt in die Wege zu leiten , erteilt werden j
geeignetenfalls ſind auch die Gemeinderäte von Nachbar⸗
gemeinden , deren Intereſſen durch das Unternehmen berührt
werden , zu hören . Die Ermächtigung iſt zu verſagen , wenn

) Nach Erl . d. Min . d. Innern v. 16. Sept . 1914 Nr. 44382
haben die Bezirksämter vor der amtlichen Feſtſtellung von Ortsbau⸗
plänen , die näher als 120 m an einen Wald herantretende Straßen⸗
züge dem zuſtändigen Forſtamt Gelegenheit zur Außerung
zu geben .

—
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der beabſichtigten Bebauung öffentliche Intereſſen der in 82

Abſatz 2 und in § 12 Abſatz 2 bezeichneten Art im Wege ſtehen .

3. Die Unternehmer ſind verpflichtet , vor Beginn der

Straßenherſtellung das Straßengelände unentgeltlich und

laſtenfrei in das Eigentum der Gemeinde zu übertragen und

vor Feſtſtellung der Pläne hierfür ſowie für die Koſten der

Herſtellung und Einrichtung der Straße bis zum Anſchluß an

eine beſtehende Ortsſtraße und für die Koſten der Unterhaltung

auf die vom Bezirksrate zu beſtimmende Zeitdauer Sicherheit

zu leiſten . Betrag und Art der Sicherheit beſtimmt in Er⸗

mangelung einer Einigung der Bezirksrat .
4. Im übrigen finden auf das Feſtſtellungsverfahren

die Beſtimmungen des § 3 mit der Maßgabe Anwendung ,

daß zu einer von dem Bezirksamt etwa angeordneten Tag⸗

fahrt ( § 3 Abſatz 4) die Unternehmer und der Gemeinderat

beizuziehen ſind .

b) Pläne für Anderung beſtehender Straßen und

Straßenpläne .

8 5. 1. Die Vorſchriften der 88 2 und 3 über die Feſt⸗

ſtellung der Pläne für neue Ortsſtraßen finden auf Pläne

zum Zweck der Erweiterung , Verlegung oder ſonſtiger An⸗

derungen beſtehender Ortsſtraßen ſowie auf Pläne zum Zweck
der Anderung endgültig feſtgeſtellter Ortsſtraßenpläne mit

den aus Abfatz 2 und 3 ſich ergebenden Einſchränkungen
entſprechende Anwendung .

2. Planänderungen ſollen nur aus triftigen Gründen

beſchloſſen werden ,

3. Unweſentliche Anderungen endgültig feſtgeſtellter

Pläne , wie geringfügige Veränderungen an den Baufluchten
oder der Höhenlage , Eckabſchrägungen und dergleichen , kann

jedoch die Baupolizeibehörde auf Antrag des Gemeinderats

ſelbſtändig genehmigen , wenn die beteiligten Grundeigen⸗
tümer auf Bekanntgabe nicht widerſprechen .

4. Auch auf die Aufgabe der Ausführung feſtgeſtellter
Ortsſtraßenpläne findet das Verfahren nach 88 2 und 3

dieſes Geſetzes ſinngemäße Anwendung .
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c ) Bauſperre .
8§ 6. 1. Erſcheint die Feſtſtellung oder Anderung von

Ortsſtraßenplänen angezeigt , ſo kann die Baupolizeibehörde
auf Antrag des Gemeinderats die Bauſperre über das Plan⸗
gebiet verhängen .

2. Die Bauſperre hat die Wirkung , daß bis zur end⸗

gültigen Erledigung des einzuleitenden Verfahrens Neubauten

ſowie der Um⸗ und Ausbau beſtehender Gebäude und deren

Wiederaufbau nicht genehmigt werden . Die Baupolizei⸗
behörde kann jedoch hiervon nach Vernehmung des Gemeinde⸗
rats im gleichen Umfange wie nach Feſtſtellung des Planes
689 ) Ausnahmen bewilligen .

3. Die Verhängung der Bauſperre iſt unter genauer
Angabe des von ihr betroffenen Gebiets in der für die Ver⸗
kündung ortspolizeilicher Vorſchriften beſtimmten Weiſe und
jedenfalls auch durch das Amtsblatt öffentlich bekannt zu
machen . Sie wird mit der Bekanntmachung wirkſam und
tritt außer Kraft , ſobald das Verfahren endgültig erledigt
oder ſeit der Bekanntmachung ein Jahr abgelaufen iſt .

4. Aus triftigen Gründen kann dieſe Friſt um höchſtens
ein weiteres Jahr verlängert werden .

d) Feſtſtellung der Bauflucht und Straßenhöhe im
Einzelfall .

§ 7. 1. Iſt die Bauflucht für den Anbau an einer ſchon
beſtehenden Ortsſtraße nicht allgemein feſtgeſtellt , ſo kann die
Baupolizeibehörde dieſelbe nach Vernehmung des Gemeinde⸗
rats und in den Fällen des § 1 Abſatz 2 nach Vernehmung
der zuſtändigen Straßenbauverwaltung für den einzelnen Fall
beſtimmen , ſofern ſie nicht im öffentlichen Intereſſe die all⸗
gemeine Feſtſtellung für geboten erachtet .

2. Das Gleiche gilt für die Beſtimmung der Straßenhöhe .

e) Wirkungen der Planfeſtſtellung : 1. Recht und
Pflicht der Gemeinde zum Erwerb des Straßen⸗

geländes .
88 . 1. Nach endgültiger Feſtſtellung eines Ortsſtraßen⸗

plans iſt der Gemeinderat zu jedem ihm geeignet ſcheinenden
Zeitpunkte berechtigt , von dem einzelnen Grundeigentümer



Ortsſtraßengeſetz . 9

die Abtretung der in die geplanten Ortsſtraßen , öffentlichen
Plätze und ſonſtigen Wege ( § 2 Abſatz 5) fallenden Grund⸗

ſtücke oder Grundſtücksteile gegen Entſchädigung zu verlangen .
Nötigenfalls hat er zu dieſem Zweck nach den Vorſchriften
des Enteignungsgeſetzes eine Entſcheidung des Staatsmini⸗

ſteriums über die Abtretungspflicht zu erwirken .

2. Der Eigentümer eines unbebauten Grundſtücks kann

deſſen ſofortige Üübernahme durch die Gemeinde verlangen ,
wenn nach dem feſtgeſtellten Plane das Grundſtück in ſeinem

ganzen Umfang abzutreten iſt oder wenn und ſoweit es in⸗

folge ſeiner Lage an einer bereits beſtehenden Ortsſtraße zur

Bebauung geeignet iſt oder wenn das Grundſtück für einen

öffentlichen Platz beſtimmt und das Gelände für die den Platz
umgebenden Straßen von der Gemeinde erworben iſt .

3. Hinſichtlich eines überbauten Grundſtücks kann der

Eigentümer , ſoweit dasſelbe in den Raum der geplanten
Straßen , Plätze und Wege fällt , die Ubernahme durch die

Gemeinde ſchon vor der Straßenherſtellung auf den Zeitpunkt
verlangen , in welchem das zu übernehmende Gelände von

Gebäuden freigelegt iſt .

4. Über die Verbindlichkeit der Gemeinde zur Ubernahme
entſcheidet der Bezirksrat als Verwaltungsbehörde . ! “ )

5. Auf die Beſtimmung der Entſchädigung finden in

allen Fällen die Vorſchriften des Enteignungsgeſetzes An⸗

wendung .

2. Sonſtige Wirkungen : Baubeſchränkungen .

§ 9. 1. Für Bauten auf dem an die geplanten Orts⸗

ſtraßen angrenzenden Gelände hat die Feſtſtellung des Orts⸗

ſtraßenplans die Wirkung , daß dafür die feſtgeſetzte Straßen⸗
höhe und für die nach der Ortsſtraße gerichtete Gebäudeſeite
mit der aus Abſatz 3 und 4 ſich ergebenden Einſchränkung

y) über die Frage , ob gegen eine ſolche Bezirksratsentſcheidung
die verwaltungsgerichtliche Klage zuläſſig und gegen wen ſie zu richten
iſt , ſ. Entſch . d. VGH . v. 17. Dezbr . 1912 u. 1. Juli 1913 in VZeit⸗
ſchrift 1913 S. 57 u. 186.
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die feſtgeſtellte Bauflucht maßgebend iſt . Die Baupolizei⸗
behörde kann nach Vernehmung des Gemeinderats hiervon
Ausnahmen geſtatten .

2. Die Planfeſtſtellung hat weiter hinſichtlich der in die

geplanten Ortsſtraßen , Plätze und ſonſtigen Wege fallenden
Fläche ſowie hinſichtlich des Vorgartengeländes die Wirkung ,
daß die Überbauung ſowie der Um⸗ und Ausbau daſelbſt
beſtehender Gebäude und deren Wiederaufbau mit der aus

Abſatz 3 und 4 ſich ergebenden Einſchränkung unterſagt iſt .
Einſtweilige Bauten von untergeordneter Bedeutung kann

jedoch die Baupolizeibehörde geſtatten , wenn der Eigentümer
ſich verpflichtet , ſie auf Verlangen der Baupolizeibehörde
jederzeit und ohne Anſpruch auf Entſchädigung zu ent⸗

fernen .
3. Um⸗ und Ausbauten beſtehender Gebäude , welche

die ſpätere Durchführung des Ortsſtraßenplans nicht un⸗

verhältnismäßig erſchweren , können von der Baupolizei⸗
behörde nach Vernehmung des Gemeinderats genehmigt
werden .

4. In gleicher Weiſe kann , ſoweit nicht ſchon durch orts⸗

polizeiliche Vorſchrift auf Grund des § 116 des Polizeiſtraf⸗
geſetzbuchs hierüber Beſtimmung getroffen iſt , die Baupolizei⸗
behörde nach Vernehmung des Gemeinderats geſtatten , daß
einzelne Gebäudeteile , Riſalite , Balkone , Erker , Geſimſe ,
Treppen , Türen , Fenſter , Läden , Kellerſchachte und dergleichen
über die feſtgeſtellte Fluchtlinie hervortreten , ſofern dies mit
den Rückſichten auf den Verkehr vereinbar und nicht für
Nachbargrundſtücke mit erheblichem Nachteile verknüpft iſt .

C. Der Eintritt der Ortsſtraßenbaupflicht .

Eintritt der Ortsſtraßenbaupflicht . Duldung
öffentlicher Einrichtungen durch die Angrenzer .

§ 10 . 1. Die Gemeinde iſt verpflichtet , die planmäßig
feſtgeſtellten Ortsſtraßen , öffentlichen Plätze und ſonſtigen
Wege herzuſtellen , ſobald hierfür ein Bedürfnis beſteht . Ihre
Verpflichtung wird hinſichtlich der Ortsſtraßen jedenfalls dann

3

-.

:2

—

i

K..C........



ung

zer

mäßig
fftigen
Me

Ortsſtraßengeſetz . 11

wirkſam , wenn und ſoweit an einer ſolchen mindeſtens auf
einer Seite neue oder ältere Gebäude in weſentlich regel⸗

mäßiger Folge an die Gebäude beſtehender Straßen ſich

anreihen .
2. Sobald die ſofortige Ausführung einer ſolchen Ge⸗

bäudereihe hinlänglich geſichert iſt , hat die Gemeinde die

Straße , ſoweit zur Eröffnung einer Zufahrt zu den Gebäuden

erforderlich , herzuſtellen und die für die Ableitung des Waſſers

ſowie für die Waſſerverſorgung nötigen Einrichtungen min⸗

deſtens vorläufig zu treffen .

3. Die Gemeinde iſt zur Herſtellung einer auf ihren An⸗

trag planmäßig feſtgeſtellten Ortsſtraße auch dann verpflichtet ,
wenn die Eigentümer der angrenzenden Grundſtücke ſich zur

Übernahme der geſamten Koſten der Herſtellung und Ein⸗

richtung der Straße bis zum Anſchluß an eine beſtehende
Ortsſtraße und der fünfjährigen Unterhaltungskoſten ver⸗

pflichten und für die Erfüllung dieſer Verpflichtung Sicherheit

leiſten . Betrag und Art der zu leiſtenden Sicherheit beſtimmt
in Ermangelung einer Einigung der Bezirksrat als Ver⸗

waltungsbehörde . Derſelbe entſcheidet auch in Streitfällen
über die Höhe der nach der Herſtellung von den Eigentümern
an die Gemeinde zu erſetzenden Koſten ; gegen dieſe Entſchei⸗

dung findet Klage an den Verwaltungsgerichtshof ſtatt .

4. Die Gemeinde iſt auch zur Herſtellung einer auf

Antrag Privater planmäßig feſtgeſtellten Ortsſtraße ver⸗

pflichtet , wenn die Antragſteller die in § 4 Abſatz 3 dieſes

Geſetzes bezeichnete Sicherheit geleiſtet haben . Auch in dieſem

Falle findet die Beſtimmung im letzten Satz des vorigen Ab⸗

ſatzes Anwendung .

5. Die an eine beſtehende Ortsſtraße angrenzenden

Eigentümer haben zu dulden , daß an ihren Häuſern und auf

ihren Grundſtücken von ſeiten der Gemeinde öffentliche oder

gemeinnützige , zur Straßenbezeichnung , Beleuchtung oder

Feuermeldung , zur Befeſtigung der Querdrähte , welche den

Leitungsdraht einer elektriſchen Straßenbahn tragen ſollen ,
oder zu ähnlichen Zwecken dienliche Einrichtungen angebracht
werden , ſoweit dieſe Duldung nicht mit überwiegenden Nach⸗
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teilen verbunden iſt . Die örtlichen Bauordnungen können
hierüber nähere Beſtimmungen treffen . ) )

D. Beſchränkungen des Bauens außerhalb beſtehender
Ortsſtraßen .

a) Das Bauen außerhalb beſtehender Ortsſtraßen
überhaupt .

§ 11 . Auf Grundſtücken , welche nicht an einer beſtehenden
Ortsſtraße liegen , iſt die Errichtung von Gebäuden , ſofern
nicht die Gemeinde gemäß § 10 zur ſofortigen Herſtellung
einer an den Bau führenden Straße verpflichtet iſt , nur zu⸗
läſſig , wenn der Bauende die für die Bauausführung und für
die Benutzung des Gebäudes oder im öffentlichen Intereſſe
unentbehrliche Verbindung mit dem nächſten fahrbaren öffent⸗
lichen Wege und die für die Ableitung des Abwaſſers , für
die Waſſerverſorgung und für die Beleuchtung erforderlichen
Einrichtungen nach polizeilicher Anordnung auf eigene Koſten
herſtellt und ſich zugleich der Baupolizeibehörde gegenüber
verpflichtet , dieſe Einrichtungen bis zur planmäßigen Her⸗
ſtellung einer Ortsſtraße auf eigene Koſten in geordnetem
Zuſtande zu erhalten .

b) Das Bauen außerhalb des Bereichs der Straßen
und Pläne insbeſondere .

§ 12 . 1. In Gemeinden , in welchen für das Wohnungs⸗
bedürfnis durch Feſtſtellung von Ortsſtraßenplänen und Her⸗
ſtellung von Ortsſtraßen ausreichend Vorſorge getroffen iſt ,kann die Errichtung von Bauten außerhalb des Bereichs der
Straßen und Pläne durch ortspolizeiliche Vorſchrift auf eine
darin zu beſtimmende Zeit verboten werden . Die Baupolizei⸗

Müber die Auslegung dieſer Vorſchrift ſ. Entſch . d. VGH . v.6. März 1913 in Vgeitſchr . 1913 S. 145.
) § 10 Ziff . 5 OStGG. kann nur dann Anwendung finden , wennes ſich um Einrichtungen handelt , die eine Beziehung zu dem Straßen⸗verkehr oder der Straßenbenützung haben ; die Duldung der Auf⸗ſtellung eines Maſtes für die Leitung elektr . Energie kann nicht aufGrund des OsStG . , ſondern nur auf Grund des Enteignungsgeſetzeserzwungen werden : Entſch . d. VGH . v. 5. Juli 1921 in VDZeitſchr .1921 8163 . 55
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behörde kann im Einzelfalle nach Vernehmung des Gemein⸗

derats aus Rückſicht auf vorliegende beſondere Verhältniſſe
hiervon Ausnahmen bewilligen .

2. In Ermangelung einer ſolchen ortspolizeilichen Vor⸗

ſchrift kann die Baupolizeibehörde nach Vernehmung des

Gemeinderats die Errichtung von Bauten außerhalb des Be⸗

reichs der Straßen und Pläne im Einzelfall unterſagen ,

a) wenn durch die Errichtung des Gebäudes feld⸗, ſicher⸗
heits⸗ , ſitten⸗ , feuer⸗,geſundheits⸗ oder verkehrspolizei⸗
liche Intereſſen gefährdet werden oder wenn dadurch
das Bild einer landſchaftlich hervorragenden Gegend
verunſtaltet oder der Eindruck geſchichtlich oder künſt⸗
leriſch bedeutungsvoller Baudenkmäler beeinträchtigt
wird ;

b) wenn durch die Lage des Baues der angemeſſenen Fort⸗
führung der Ortsſtraßenpläne oder beſtehender Orts⸗

ſtraßen Hinderniſſe erwachſen .

E. Die Neueinteilung von Bau⸗Grundſtücken ( Bauplatz⸗
umlegung ) .

a) Vorausſetzungen .

§813 . 1. Zur Gewinnung zweckmäßiger Bauplätze kann ,
wenn die Lage , die Form oder der Flächengehalt der Grund⸗

ſtücke im Bereiche eines Ortsſtraßenplans oder einer beſtehen⸗
den Ortsſtraße eine angemeſſene Bebauung hindert , auf An⸗

trag des Gemeinderats eine Neueinteilung der Grundſtücke
durch Anderung der Grenzen oder Umlegung auch gegen den

Willen einzelner Eigentümer dann ſtattfinden , wenn die Neu⸗

einteilung ( Bauplatzumlegung ) im öffentlichen Intereſſe liegt
und wenn zugleich mehr als die Hälfte der beteiligten Grund⸗

eigentümer ſich für das Unternehmen erklären , auch die Zu⸗
ſtimmenden nach dem Steuerwerte mehr als die Hälfte der in

das Unternehmen fallenden Grundſtücke beſitzen .
2. Für die Einleitung und Durchführung einer ſolchen

Neueinteilung gelten die in den nachfolgenden 88 14 - 20

enthaltenen Beſtimmungen .



Ortsſtraßengeſetz .

b) Grundſätze .
§ 14 . 1. Aus den innerhalb des Gebiets , auf welches

die Neueinteilung ſich erſtrecken ſoll , gelegenen Grundſtücken
— mit Einſchluß der etwaigen überflüſſig werdenden öffent⸗

lichen Wege — wird eine Maſſe gebildet .
2. Aus dieſer Maſſe iſt erforderlichenfalls zunächſt das

nach dem Bebauungsplane für die künftigen Straßen und

Plätze beſtimmte Gelände auszuſcheiden ; der Flächengehalt
des vorbezeichneten Geländes wird ſämtlichen an der Maſſe
Abſatz 1) beteiligten Grundeigentümern nach Verhältnis des

Flächengehalts des von jedem derſelben in die Maſſe einge⸗
brachten Geländes in Abzug gebracht .

3. Das übrig bleibende Gelände wird unter die Eigen⸗
tümer , welche Grundſtücke in die Maſſe eingebracht haben ,
derart verteilt , daß ſie einen Erſatz erhalten , welcher dem An⸗
teil entſpricht , mit dem jeder am Geſamtwerte des in die

Neueinteilung einzubeziehenden Geländes ( Abſatz 1) beteiligt
war . Dabei ſind für jedes einzelne ſeinem Flächengehalte⸗
nach zur Bebauung geeignete Grundſtück ein an eine Straße
grenzender Bauplatz oder mehrere ſolche , und zwar ſoweit
tunlich in gleicher Lage wie die eingeworfenen Grundſtücke ,
dem Eigentümer zuzuweiſen . Dieſe Bauplätze müſſen regel⸗
mäßig in demſelben Baublocke gelegen ſein , in welchem das
eingeworfene Grundſtück ſich befand . Iſt die Zuweiſung in
demſelben Baublock in zweckmäßiger Weiſe nicht durchführ⸗
bar , ſo kann ſie auch in einem benachbarten Baubloch erfolgen .

4. Grundſtücke , deren Flächengehalt ſo gering iſt , daß
ſie nur durch ein zur Bebauung ungeeignetes Grundſtück er⸗
ſetzt werden könnten ( Kleinſtücke ) , ſind , wenn ſie nicht mit
anderen bebauten oder unüberbauten Grundſtücken desſelben
Eigentümers , ſofern letztere bebauungsfähig ſind oder es durch
die Zuſammenlegung werden , zuſammengelegt werden können ,
gegen Entſchädigung an die Gemeinde abzutreten und von
dieſer zur Aufteilung in die Maſſe einzuwerfen .

5. Nicht zu vermeidende Wertunterſchiede ſind durch
Geldentſchädigungen auszugleichen . Die den Eigentümern
zu gewährenden Entſchädigungen hat die Gemeinde , die den
Eigentümern auferlegten Entſchädigungen haben die Eigen⸗
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tümer an die Gemeinde zu leiſten ; durch Auflage ſolcher Geld⸗

entſchädigungen iſt insbeſondere auch der Wert der von der

Gemeinde gemäß - Abſatz 4 eingeworfenen Grundſtücke zu
decken .

6. Das für die künftigen Straßen und Plätze beſtimmte
Gelände ( Abſatz 2) geht , ſoweit es ein Drittel der von den

Eigentümern eingeworfenen Grundfläche nicht überſteigt , un⸗

entgeltlich in das Eigentum der Gemeinde über . Die in den

Fällen des Abſatzes 4 von der Gemeinde für ſolches Gelände

gezahlten Entſchädigungen ſind ihr aus der Maſſe zu vergüten .
7. Soweit das für die künftigen Straßen und Plätze

erforderliche Gelände jenes Maß überſteigt , hat die Gemeinde

dafür Entſchädigung zu leiſten . Die Entſchädigung kann ganz
oder teilweiſe , ſtatt in Geld , auch in Grundſtücken geleiſtet

werden , welche die Gemeinde innerhalb des Planbereichs
entweder ſchon eigentümlich beſitzt oder nach Abſatz 4 erwirbt .

8. Die Ermittelung der Wertanſchläge und Entſchä⸗
digungsbeträge erfolgt unter Beachtung der Grundſätze des

Enteignungsgeſetzes .

c) Vorverhandlung .

§ 15 . 1. Vor der Antragſtellung nach § 13 Abſatz 1

hat der Gemeinderat einen Plan über die Neueinteilung und

Wertausgleichung aufſtellen zu laſſen . Dabei iſt den Be⸗

teiligten Gelegenheit zur Wahrung ihrer Intereſſen zu geben ;
auch ſind , ſoweit nötig , Sachverſtändige beizuziehen .

2. Nach Abſchluß der Vorarbeiten ſtellt der Gemeinde⸗

rat bei dem Bezirksamte den Antrag auf Neueinteilung ;
demſelben iſt beizugeben

a) ein Plan über das der Neueinteilung zu unterziehende
Gebiet mit Bezeichnung der für die Neueinteilung er⸗

heblichen gegenwärtigen Verhältniſſe desſelben ,
b) der Plan über die Neueinteilung ,
c) eine Darſtellung der Wertanſchläge und Steuerwerte

der in die Neueinteilung einzubeziehenden Grundſtücke ,
einſchließlich des in die Straßenanlagen fallenden Ge⸗

ländes ,
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ch eine Darſtellung der Abzüge am Flächengehalt der

einzelnen Grundſtücke zufolge Ausſcheidung des Stra⸗

ßengeländes ( § 14 Abſatz 2) ,
e) eine Darſtellung der Wertanſchläge der neueingeteilten

Grundſtücke ohne das Straßengelände ,
f) eine Darſtellung der zur Wertausgleichung zu ge⸗

währenden oder aufzuerlegenden Geldentſchädigungen
14 Abſatz 5) ,

g) eine Darſtellung der nach § 14 Abſatz 4 von der Ge⸗
meinde zu leiſtenden Entſchädigungen ſowie der ihr
nach §8 14 Abſatz 6 Satz 2 gebührenden Vergütungs⸗
beträge ,

h) eine Darſtellung der nach §S 14 Abſatz 7 den einzelnen
Eigentümern zukommenden Erſatzbeträge ,

i) eine Darſtellung des Ergebniſſes der mit den Beteiligten
geführten Verhandlungen nebſt den Gutachten der etwa
vernommenen Sachverſtändigen .

3. Gibt die vorläufige Prüfung des Antrags dem Be⸗

zirksamte keinen Anlaß zu Beanſtandungen in formaler Be⸗

ziehung , ſo hat dasſelbe den Plan , nötigenfalls unter Beizug
Sachverſtändiger , zur Abſtimmung der Beteiligten zu bringen .

Die Ladung zur Abſtimmungstagfahrt iſt öffentlich bekannt

zu machen ; den beteiligten Grundeigentümern oder deren Be⸗

vollmächtigten , ſoweit ſie im Deutſchen Reiche an bekannten
Orten anweſend ſind , iſt dieſelbe außerdem beſonders zuzu⸗
ſtellen . Zwiſchen der öffentlichen Bekanntmachung beziehungs⸗
weiſe der Zuſtellung der Ladung und der Tagfahrt muß eine
Friſt von mindeſtens zwei Wochen liegen .

4. Bei der Abſtimmung werden Nichterſchienene und
Nichtabſtimmende als zuſtimmend gezählt . Die Zuſtimmung
des Eigentümers oder ſeines geſetzlichen Vertreters iſt , ſoweit
für die Veräußerung der Güter gewiſſer Perſonen geſetzliche
Beſchränkungen beſtehen , an dieſe Beſchränkungen nicht ge⸗
bunden . Als Eigentümer gilt der als ſolcher im Grundbuch
Eingetragene . Iſtt ein Widerſpruch gegen die Richtigkeit des
Grundbuchs eingetragen , ſo iſt auch derjenige , zu deſſen
Gunſten der Widerſpruch eingetragen iſt , zur Abſtimmungs⸗
tagfahrt zu laden und darf die Zuſtimmung für das betreffende
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Grundſtück nur dann als erklärt angenommen werden , wenn

ſie von beiden erklärt iſt oder als erklärt gilt .
5. In das Protokoll über die Abſtimmungstagfahrt ſind

auch die von einzelnen Eigentümern gegen den Plan über die

Neueinteilung und die Wertausgleichung oder gegen die Ab⸗

tretung von Grundſtücken erhobenen Einwendungen und die

Anmeldung etwa hieraus abgeleiteter Entſchädigungsan⸗
ſprüche aufzunehmen . Die nicht ſpäteſtens in der Tagfahrt
angemeldeten Anſprüche dieſer Art gelten als ausgeſchloſſen ;
insbeſondere findet eine nachträgliche Geltendmachung der⸗

ſelben im Wege der Klage gemäß § 17 dieſes Geſetzes nicht
ſtatt . Auf dieſe Folge der Unterlaſſung ſowie darauf , daß
Nichtabſtimmende als zuſtimmend angeſehen werden ( Abſatz 4

Satz 1), iſt in der Ladung zur Tagfahrt ( Abſatz 3 Satz 2)
hinzuweiſen .

6. Nach Einkunft des in Abſatz 2 bezeichneten Antrags
kann für die Zeit bis zur endgültigen Erledigung des Ver⸗

fahrens von der Baupolizeibehörde die Errichtung von Bauten

in dem für die Neueinteilung in Ausſicht genommenen Gebiet

unterſagt werden .

d) Verfahren vor Bezirksamt , Miniſterium des

Innern und Staatsminiſterium .

§ 16 . 1. Nach beendigter Vorverhandlung erhebt das

Bezirksamt über den Plan und die vorliegenden Einwen⸗

dungen das Gutachten des Bezirksrats .
2. Iſt der Bezirksrat der Anſicht , daß die Neueinteilung

nicht im öffentlichen Intereſſe liege oder erhobene Einwen⸗

dungen begründet ſeien , ſo eröffnet das Bezirksamt dies

unter Angabe der Gründe dem Gemeinderate . Ein weiteres

Verfahren findet in dieſem Falle nur ſtatt , wenn der Gemeinde⸗

rat binnen Monatsfriſt das Miniſterium des Innern anruft ,
welches , wenn es die Bedenken des Bezirksrats teilt , end⸗

gültig über die Zurückweiſung des Antrags entſcheidet .
3. Hält der Bezirksrat die beantragte Neueinteilung

für im öffentlichen Intereſſe liegend und angemeſſen , ſo er⸗

ſtattet das Bezirksamt unter Darlegung des Sachverhalts
Vorlage an das Miniſterium des Innern .

Schluſſer - Franz , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 2
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4. Das Miniſterium des Innern kann auch im letzteren
Falle , wenn es findet , daß die Neueinteilung nicht im öffent⸗
lichen Intereſſe liege oder daß erhobene Einwendungen be⸗

gründet ſeien , vorbehaltlich des Rekurſes an das Staats⸗

miniſterium , beſchließen , daß das Verfahren zu beruhen habe .
5. Hält das Miniſterium des Innern die beantragte

Neueinteilung für im öffentlichen Intereſſe liegend und an⸗

gemeſſen , ſo erwirkt dasſelbe über die vorliegenden Einwen⸗

dungen eine Entſchließung des Staatsminiſteriums .
6. Das Staatsminiſterium entſcheidet ,

a) ob diejenigen , welche gegen den Beizug zu der Neu⸗

einteilung , gegen die Zuteilung der Bauplätze , gegen
die Wertausgleichung oder aus anderen Gründen Ein⸗

wendungen erhoben haben , verbunden ſind , an der

Neueinteilung nach Maßgabe des Planes teilzunehmen ;
b) ob die Eigentümer von Kleinſtücken ( § 14 Abſatz 4)

verpflichtet ſind , dieſelben zum Zweck der Durchführung
der Neueinteilung gegen vorherige Entſchädigung an
die Gemeinde abzutreten .

7. Auf die Entſchließung des Staatsminiſteriums finden ,
auch hinſichtlich der Verbindlichkeit zur Teilnahme an der

Neueinteilung nach Maßgabe des Planes , die Vorſchriften
des Enteignungsgeſetzes entſprechende Anwendung .

8. Bis zur Entſchließung des Staatsminiſteriums iſt der
Gemeinderat jederzeit berechtigt , den Antrag auf Neuein⸗

teilung der Grundſtücke zurückzuziehen .

e) Entſchädigungsanſprüche gegen die Gemeinde .

§ 17 . 1. Die von dem Verfahren betroffenen Eigentümer
können gegen die Gemeinde Anſpruch auf Geldentſchädigung
durch Klage bei dem bürgerlichen Gericht erheben , wenn ſie
behaupten , daß der ihnen gewährte Erſatz den Vorſchriften
des § 14 Abſatz 8 nicht entſpricht . Als Erſatz im Sinne dieſer
Beſtimmung gelten

a) für Eigentümer von Kleinſtücken die in §S 14 Abſatz 4

vorgeſehene Geldentſchädigung ,
b) für die bei der Neueinteilung beteiligten Eigentümer

die ihnen zugewieſenen Grundſtücke in Verbindung mit
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den ihnen etwa auferlegten oder gewährten Geldent⸗

ſchädigungen ſowie in den Fällen , in welchen ausnahms⸗
weiſe für das Straßengelände ein Gelderſatz ſtattfindet
( 8 14 Abſatz 7) , mit dem ihnen zugewieſenen Anteil an

— Erſatzbetrage .
Die Klage iſt bei Vermeiden des Verluſtes binnen

zwei Manöed, von dem Tage an gerechnet , an welchem
die Entſchließung des Staatsminiſteriums bekannt gemacht

worden iſt , zu erheben .

1) Rechte dritter Perſonen .

§ 18 . 1. Hinſichtlich der auf den Grundſtücken des bis⸗

herigen Beſitzſtandes ruhenden Rechte dritter Perſonen ſind
im Falle der Neueinteilung die noch in Geltung befindlichen
Beſtimmungen der Artikel 13 bis 19 des Feldbereinigungs⸗
geſetzes mit der Maßgabe entſprechend anzuwenden , daß an

die Stelle der daſelbſt vorgeſehenen Kommiſſion der Gemeinde⸗

rat tritt .

2. Das Straßengelände geht unbelaſtet auf die Gemeinde

über . Ruhen auf den zur Straßenanlage abgetretenen Grund⸗

ſtücken Hypotheken , Grundſchulden , Rentenſchulden oder

Reallaſten , ſo treten an Stelle der abgetretenen die dem bis⸗

herigen Eigentümer im Neueinteilungsverfahren zugewieſenen
Grundſtücke in Verbindung mit den ihm zur Wertausglei⸗
chung gewährten Geldentſchädigungen und , ſoweit für das

Straßengelände ein Gelderſatz ſtattfindet , mit dem Anteile

desſelben hieran .
3. Die auf Kleinſtücken ( § 14 Abſatz ) laſtenden Hypo⸗

theken , Grundſchulden , Rentenſchulden und Reallaſten er⸗

löſchen . Die dafür gewährte Geldentſchädigung muß in Er⸗

mangelung einer anderweiten Vereinbarung zur Sicherung
der Gläubiger nach den Vorſchriften der Hinterlegungsord —
nung öffentlich hinterlegt werden .

g) Vollzugsreiferklärung .

§ 19 . 1. Nach endgültig erledigtem Verfahren erklärt

das Miniſterium des Innern den Plan über die Neueinteilung
der Grundſtücke für vollzugsreif und beſtimmt ic den
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Zeitpunkt für den Übergang des Eigentums und der Rechte
dritter Perſonen .

2. Dieſer Übergang geſchieht kraft Geſetzes und mit

Wirkſamkeit gegen Dritte . Die Staatsverwaltungsbehörde
hat jedoch unverzüglich das Grundbuchamt um die Eintragung
des erfolgten Übergangs zu erſuchen . Der Übergang des

Eigentums infolge der Neueinteilung iſt der Verkehrsſteuer
nicht unterworfen .

3. Die Vollzugsreiferklärung kann nach Hinterlegung
der ſtreitigen Entſchädigungsbeträge erfolgen , bevor das Ge⸗

richt über die Entſchädigungsanſprüche erkannt hat .

h) Vollzug der Neueinteilung .

§ 20 . 1. Der Vollzug des Planes über die Neuein⸗

teilung liegt dem Gemeinderat ob .
2. Die Koſten der Aufſtellung und des Vollzugs des

Planes bleiben der Gemeinde zur Laſt .
3. Durch Gemeindebeſchluß kann mit Staatsgenehmi⸗

gung beſtimmt werden , daß dieſe Koſten und die von der
Gemeinde zu leiſtenden nicht gedeckten Entſchädigungen ganz
oder zumteil von den an dem neuen Beſitzſtande beteiligten
Eigentümern nach Maßgabe der Bereicherung erſetzt werden ,
welche dieſe durch die Neueinteilung erfahren haben .

4. Über die Verpflichtung zur Leiſtung dieſes Erſatzes
oder der in § 14 Abſatz 5 bezeichneten Geldentſchädigungen
entſcheidet erforderlichenfalls der Bezirksrat als Verwaltungs⸗
behörde . Gegen die Entſcheidung iſt Klage an den Verwal⸗

tungsgerichtshof zuläſſig , in den Fällen des § 14 Abſatz 5

jedoch nur , wenn die Klage ſich darauf ſtützt , daß die gefor⸗
derte Geldentſchädigung dem vollzugsreifen Plane nicht
entſpricht .

5. Auf alle Forderungen der Gemeinden gegen die Be⸗
teiligten finden die Vorſchriften über die Betreibung öffent⸗
licher Abgaben entſprechende Anwendung . Die Gemeinden
ſind befugt , zur Sicherung der bezeichneten Anſprüche , inſo⸗
weit dieſelben den Betrag von einhundert Mark überſteigen ,
die Eintragung einer Sicherungshypothek auf die am Ver⸗
fahren beteiligten Grundſtücke der Schuldner zu verlangen .
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Die Eintragung der Sicherungshypothek erfolgt auf Erſuchen
des Bezirksamts .

i) Neueinteilung mit Zuſtimmung aller Grund⸗

eigentümer .
§ 21 . 1. Haben der Neueinteilung eines Baugebiets

alle beteiligten Grundeigentümer und der Gemeinderat zu⸗
geſtimmt , ſo kommt dieſelbe mit den Wirkungen des § 18
und des zweiten Abſatzes des § 19 zuſtande , ſobald ſie von
dem Miniſterium des Innern nach gutächtlicher Außerung des

Bezirksrats für vollzugsreif erklärt iſt .
2. Auf die Zuſtimmungserklärung der Grundeigentümer

finden die Beſtimmungen in § 15 Abſatz 4 Satz 2, 3 und 4

Anwendung .
3. Auf die aus dem Unternehmen ſich ergebenden Geld⸗

anſprüche unter den beteiligten Grundeigentümern findet 8 20

Abſatz 4 Anwendung .

F. Die Umlegung der Straßenkoſten .

a) Straßenkoſtenbeiträge .
§ 22 . 1. Durch Gemeindebeſchluß kann mit Staats⸗

genehmigung bis zum Zeitpunkt der planmäßigen Fertig⸗
ſtellung einer neuen oder einer durch Verbeſſerung eines

beſtehenden Weges geſchaffenen Ortsſtraße beſtimmt werden ,
daß die Eigentümer der an dieſe angrenzenden Grundſtücke
an die Gemeinde die von ihr aufgewendeten Straßenkoſten
in dem durch Abſatz 5 beſtimmten Umfange ganz oder teil⸗

weiſe zu erſetzen haben .
2. Die Fälligkeit der nach Abſatz 1 zu leiſtenden Bei⸗

träge tritt hinſichtlich unbebauter Grundſtücke erſt in dem Zeit⸗
punkt ein , in welchem auf denſelben Bauten errichtet werden . “ )

) über die Frage , ob ein Grundſtück als bebaut oder unbebaut
zu behandeln iſt , ſ. Entſch . d. VGGH. v. 19. Nov . 1913 u. 13. Mai 1914
in Vgeitſchr . 1914 S. 118 u. 170 ; über den Zeitpunkt des Eintritts
der Bebauungsfähigkeit eines ſtädtiſchen Grundſtücks ſ. Entſch . d.
OLG . Karlsruhe v. 14. März 1913 , ebenda S. 109.

Die Vereinigung eines unbebauten Gartengrundſtücks mit einem
anſtoßenden bebauten Grundſtück macht das erſtere zu einem Teil
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Wenn jedoch in einer unter ſinngemäßer Anwendung der Be⸗

ſtimmungen des § 15 Abſatz 3 Satz 2, Abſatz 4 und Abſatz 5

letzter Satz abgehaltenen Tagfahrt mehr als die Hälfte der

Grundeigentümer , die zugleich nach dem Steuerwerte mehr
als die Hälfte der in das Unternehmen fallenden Grundſtücke

beſitzen , zuſtimmen , kann durch Gemeindebeſchluß mit Staats⸗

genehmigung auch beſtimmt werden , daß die Beiträge ſofort

nach der Straßenherſtellung fällig ſein ſollen .
3. Im Falle des Abſatzes 2 Satz 2 kann der Eigentümer

eines bei Beginn der Straßenherſtellung unbebauten Grund⸗

ſtücks , wenn er nachweiſt , daß dasſelbe nicht bebaubar iſt, !)

für die Dauer dieſes Zuſtandes Befreiung von der Erſatz⸗
pflicht beanſpruchen .

4. Der Eigentümer eines ſchon vor Beginn der Straßen⸗
herſtellung bebauten Grundſtücks ! ) kann Befreiung von der

Erſatzpflicht beanſpruchen , wenn er nachweiſt , daß die Straße
dem Grundſtück einen entſprechenden Vorteil nicht bietet .

5. Als Straßenkoſten kommen in Betracht die Koſten für
a) die Erwerbung und Freilegung des Straßengeländes ,
b) die Herſtellung des Straßenkörpers ,
c) die gewöhnliche Herſtellung ( Chauſſierung ) der Fahr⸗

bahn mit Einſchluß der gepflaſterten Straßenübergänge
und der zur Fahrbahn gehörigen gepflaſterten Rinnen ,

d) die Unterhaltung während höchſtens fünf Jahren nach
der Straßenherſtellung .

6. Die vorſtehenden Beſtimmungen ( Abſatz 1 bis 5)
finden auch im Falle einer Verbreiterung oder ſonſtigen Ande⸗

rung einer beſtehenden Ortsſtraße Anwendung , wenn die

Verbreiterung oder ſonſtige Anderung den anſtoßenden Grund⸗

ſtücken einen entſprechenden Vorteil bietet . “)
7. Nähere Beſtimmungen , insbeſondere über den Maß⸗

ſtab für die Koſtenverteilung , über den Zeitpunkt der Fällig⸗

des letzteren und bewirkt damit die Fälligkeit der auf dem erſteren
ruhenden Straßenkanalkoſtenbeiträge : Entſch . d. VGH . v. 27. Sept .
1921 in BZeitſchr . 1922 S. 78.

1) Siehe Fußnote 1 S. 21.
2) über die Auslegung dieſer Beſtimmung ſ. Entſch . d. VGH .

v. 4. Febr . 1914 u. 19. Okt . 1916 in VZeitſchr . 1914 S. 215 u.
19 8159 .
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keit der Erſatzbeträge , über die Stundung und Verzinſung
fälliger Beiträge , ſowie über völlige und teilweiſe Befreiung
von der Beitragspflicht , namentlich hinſichtlich ſolcher Grund⸗

ſtücke , welche der Beſchaffung billigen Baugeländes und zweck⸗
mäßig eingerichteter Kleinwohnungen für Minderbemittelte

dauernd zu dienen beſtimmt ſind , können durch Gemeinde —

beſchluß mit Staatsgenehmigung getroffen werden . “

b) Beitragsleiſtung für Abzugskanäle .

§ 23 . 1. Durch Gemeindebeſchluß kann mit Staats⸗

genehmigung den Grundeigentümern der teilweiſe Erſatz der

Koſten der Herſtellung der ihren Grundſtücken dienenden , von

der Gemeinde gebauten unterirdiſchen Abzugskanäle auf⸗
erlegt werden .

2. Der Gemeindebeſchluß kann im voraus allgemein
oder unter Beſchränkung auf beſtimmte Straßengebiete er⸗

laſſen werden . Im letzteren Falle iſt er bis zur gebrauchs⸗
fähigen Herſtellung der Kanäle und , wenn ihr die Straßen⸗
herſtellung nachfolgt , bis zu dieſer ſtatthaft .

3. Abſatz 7 des § 22 findet entſprechende Anwendung .

c) Beitragsleiſtung für Gehwege , Rinnen und

dergleichen .

§ 24 . 1. Durch Gemeindebeſchluß kann mit Staats⸗

genehmigung den Eigentümern der an eine Ortsſtraße
angrenzenden Grundſtücke die Pflicht der Herſtellung und

Unterhaltung der öffentlichen Gehwege und der zugehörigen
Rinnen , ſowie der Rinnen und Kanäle , welche zur Ableitung
von Regenwaſſer oder Unrat in die Straßenrinnen und öffent⸗

lichen Kanäle dienen , oder aber die Pflicht zum Erſatze der

von der Gemeinde zur Herſtellung dieſer Anlagen aufgewen⸗
deten Koſten auferlegt werden . “ )

Y) Über die rechtliche Bedeutung der „allgemeinen Grundſätze “
über den Beizug der Anlieger zu den Straßenkoſten ſ. Entſch . d.

VG9 . v. 27. Mai 1914 in Bgeitſchr . 1914 S. 238 .

2) Die durch einen ſolchen Gemeindebeſchluß begründete Ver⸗

pflichtung zum Erſatz der Gehwegkoſten iſt vom Nachweis eines be⸗

ſonderen Nutzens für die einzelnen Grundſtücke unabhängig : Entſch .
d. VGhH. v. 20. Nov . 1912 in VZeitſchr . 1913 S. 98.
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2. Der Gemeindebeſchluß kann im Voraus allgemein
oder unter Beſchränkung auf beſtimmte Straßengebiete , im

letzteren Falle nur vor Herſtellung der Gehwege , Rinnen und

Kanäle , erlaſſen werden .

3. Die nähere Beſtimmung , ob und wieweit die Grund⸗

eigentümer die Herſtellung und Unterhaltung ſelbſt zu über⸗

nehmen oder aber der Gemeinde deren Koſten zu erſetzen
haben , erfolgt im Gemeindebeſchluß . Im übrigen findet auf
den Gemeindebeſchluß Abſatz 7 des § 22 entſprechende An⸗

wendung .

d) Sffentliche Laſten .

§S 25 . 1. Die nach 88 22 bis 24 begründeten Ver⸗

pflichtungen der Grundſtückseigentümer zur Bezahlung von
Beiträgen ſind , ſofern ſie nach dem 30 . September 1904fällig
geworden ſind , öffentliche Laſten des Grundſtücks und gehen
im Falle des Eigentumswechſels auf den neuen Erwerber des

Grundſtücks über . Außerdem haftet jeder Eigentümer für
die während der Dauer ſeines Eigentums fällig gewordenen
Leiſtungen auch perſönlich . .

2. Ein Anſpruch auf vorzugsweiſe Befriedigung aus
dem Erlöſe des Grundſtücks kann von der forderungsberech⸗
tigten Gemeinde nur nach Maßgabe der ſchriftlichen Beſtäti⸗
gung des Bezirksamts geltend gemacht werden , in welcher
bezeichnet ſein muß

a) das Grundſtück und deſſen Eigentümer ,
b) der auf Grund des Gemeindebeſchluſſes feſtgeſetzte

Betrag des auf das einzelne Grundſtück entfallenden
Beitrags ,

c) der Zeitpunkt der Fälligkeit dieſer Beitragsforderung .
3. Die Gemeinden ſind verpflichtet , über die ihnen nach

88 22 bis 24 zuſtehenden Forderungen an die Grundſtücks⸗
eigentümer Verzeichniſſe zu führen , aus denen die Belaſtung
jedes einzelnen Grundſtücks mit ſolchen Forderungen erſichtſich
iſt . Die Einſicht dieſer Verzeichniſſe iſt jedermann gebühren⸗
frei geſtattet ; auf Verlangen ſind daraus auf Koſten des
Antragſtellers Auszüge oder Zeugniſſe zu erteilen .

⏑W
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e) Reinigung der Ortsſtraßen oder Erſatzleiſtung
hierfür durch die Angrenzer .

§ 26 . 1. Durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchrift
kann die Pflicht zur Reinigung der Ortsſtraße den Eigen⸗

tümern , Mietern und Pächtern der angrenzenden Grundſtücke

auferlegt werden .

2. Durch Gemeindebeſchluß kann mit Staatsgenehmi⸗

gung den Eigentümern der an eine Ortsſtraße angrenzenden

Grundſtücke die Pflicht zum Erſatz der von der Gemeinde

für die Reinigung aufgewendeten Koſten auferlegt werden .

Der Abſatz 7 des § 22 findet entſprechende Anwendung .
3. Die Beſtimmung des Abſatzes 1 findet auch auf die

Verpflichtung zum Beſtreuen der Straßen bei Eisbildung

Anwendung .

G. Baulaſten .

Baulaſtenbücher .

§ 27. 1) 1. Beſondere , nicht ſchon aus den allgemeinen
baupolizeilichen Vorſchriften ſich ergebende Verpflichtungen ,
welche hinſichtlich der Art der Überbauung oder hinſichtlich
der Nichtbebauung von Grundſtücken oder Grundſtücksteilen ,
ſowie hinſichtlich der Art der Benutzung von Bauten oder

Bauteilen auf Verlangen der Baupolizeibehörde gegenüber
dieſer Behörde von dem Eigentümer mit Rückſicht auf ein

von ihm oder von einem anderen Eigentümer eingereichtes
Baugeſuch übernommen werden , haften , wenn ſie in dem

Baulaſtenbuch eingetragen ſind , als öffentlich⸗rechtliche Laſten
( Baulaſten ) auf dem Grundſtück und gehen als ſolche auf
jeden ſpäteren Erwerber des Grundſtücks über .

2. Die Erklärungen , durch welche ſolche Verpflichtungen
übernommen werden , müſſen , um rechtsverbindlich zu ſein ,
in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde oder unter⸗

ſchriftlich zu Protokoll der Baupolizeibehörde oder der Ge —

meindebehörde abgegeben werden . Im übrigen iſt die Rechts⸗
gültigkeit der Erklärungen nach den Beſtimmungen des

bürgerlichen Rechtes zu beurteilen .

5) Siehe unten unter II, 3.
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3. Soll durch Übernahme einer ſolchen Baulaſt die zu⸗
läſſige Überbauung eines Grundſtücks nach Fläche oder Höhe zu
Gunſten eines Nachbars verringert werden , ſo ſind diejenigen ,
für welche Rechte im Grundbuch eingetragen ſind , von dem

Vorhaben zu benachrichtigen , ſoweit ſie oder ihr Bevoll⸗

mächtigter einen bekannten Wohnſitz im Deutſchen Reiche
haben . Die Eintragung der Baulaſt ſoll nicht vor Ablauf
von zwei Wochen nach der Zuſtellung der Nachricht an die

Drittberechtigten erfolgen .
4. Die Baulaſtenbücher werden von der Gemeinde geführt .

Die näheren Vorſchriften über ihre Einrichtung und Führung
werden im Verordnungswege erlaſſen . “)

5. Die Einſicht der Baulaſtenbücher iſt jedermann ge⸗
bührenfrei geſtattet . Auf Verlangen ſind daraus auf Koſten
des Antragſtellers Auszüge oder Zeugniſſe zu erteilen .

6. Die beim Inkrafttreten dieſes Geſetzes beſtehenden
Verpflichtungen der in Abſatz 1 bezeichneten Art erlangen die

daſelbſt vorgeſehene dingliche Wirkung , wenn die Erklärungen
der Formvorſchrift des Abſatzes 2 entſprechen und wenn feit
Abgabe der Erklärung bis zum Eintrag in das Baulaſtenbuch
ein Wechſel des Eigentümers nicht ſtattgefunden hat .

7. Gegen die Entſcheidung der Baupolizeibehörde über
das Beſtehen von Baulaſten und über die Wirkſamkeit der

Erklärungen , durch welche ſie übernommen worden ſind , findet
Klage an den Verwaltungsgerichtshof ſtatt .

H. Beſondere Baubeſchränkungen .

Beſchränkung der Benutzung von Vorgärten .

§ 28 . 1. Die Benutzung von Vorplätzen und Vorgärten
E2Abſatz 3) an einer hergeſtellten Ortsſtraße zu gewerb⸗
lichen oder ſonſtigen Zwecken kann durch ortspolizeiliche Vor⸗
ſchrift geregelt werden .

2. Zuwiderhandlungen gegen dieſe Vorſchriften werden
an Geld bis zu 150 , oder mit Haft beſtraft .

) Siehe unten unter II , 3.
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Bauten an Eiſenbahnen und öffentlichen Wegen .

§ 29 . 1. Bauten aller Art dürfen nicht in geringerer

Entfernung von der Eiſenbahn als 7,5 mvon der Kante des

Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahnhofs errichtet

werden . ! )
2. Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be⸗

dachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen

leicht entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden

ſollen , muß die Entfernung mindeſtens 15 m betragen .
3. In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die

Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Aus⸗

nahmen von dieſen Vorſchriften nach Anhörung der beteiligten

Eiſenbahnverwaltung geſtattet werden .

4. Für Bauten an öffentlichen Wegen , die nicht zugleich

Ortsſtraßen ſind , ſind die Vorſchriften des Straßengeſetzes
maßgebend .

J . Entſchädigungen und Zuſtändigkeit .

Entſchädigungsanſprüche .
S 30 . 1. Eine Entſchädigung können diejenigen , welche

durch Feſtſtellung der Bauflucht oder in Anwendung der

88 6, 11 , 12 und 209 dieſes Geſetzes ſowie des §S 31 des

Straßengeſetzes genötigt werden , ihr Eigentum unüberbaut
liegen zu laſſen , wegen dieſer Einſchränkung nicht verlangen .

2. Dem Eigentümer ſteht jedoch , wenn ihm unter einer

der in Abſatz 1genannten Vorausſetzungen der Wiederaufbau

eines Gebäudes verſagt wird , gegen die Gemeinde , in den

Fällen des § 29 Abſatz 1 bis 3 gegen die Eiſenbahnverwal⸗
tung , in den Fällen des § 31 des Straßengeſetzes gegen die
Straßenbaupflichtigen für die durch die Verſagung verurſachte
Wertsminderung des Grundſtücks ein Anſpruch auf Entſchä⸗

digung zu . Im Falle der Bauſperre ( 8 6) findet auch dieſer

Anſpruch nicht ſtatt .
3. Wird eine Ortsſtraße eingezogen oder in ihrer Höhe

oder Richtung geändert , oder wird die Ausführung einer

planmäßig feſtgeſtellten Ortsſtraße aufgegeben oder nach

9 Siehe das Nähere unten unter III Ae .
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Höhe , Breite oder Richtung abweichend von dem Plane voll⸗

zogen , ſo iſt die hierdurch verurſachte Wertsminderung der
vor der Bekanntgebung des bezüglichen Vorhabens an der

abgeänderten Strecke der beſtehenden oder geplanten Orts⸗

ſtraße errichteten oder in Angriff genommenen Gebäude den

Eigentümern von dem Straßenbaupflichtigen inſoweit zu er⸗
ſetzen , als die Wertsminderung und gegebenen Falls die neu
hinzukommende Straßenkoſtenbeitragslaſt ( §8 22 bis 24 )
nicht durch eine als Folge der Straßenveränderung eintretende

Wertserhöhung ausgeglichen iſt .
4. Außerdem hat der Straßenbaupflichtige , wenn die

Höhe einer Ortsſtraße verändert wird , die dadurch nötig
werdenden Veränderungen an den Zufahrten und Zugängen
der angrenzenden Grundſtücke auf ſeine Koſten herzuſtellen ;
ſoweit durch die Veränderung der Wert des Grundſtücks er⸗
höht iſt , hat der Eigentümer den der Wertserhöhung ent⸗
ſprechenden Teil der Herſtellungskoſten zu vergüten . Der
Eigentümer kann , ſtatt der Herſtellung durch den Straßen⸗
baupflichtigen , den Erſatz der zur Herſtellung gemachten Auf⸗
wendungen abzüglich des Betrags der durch die Veränderung
verurſachten Wertserhöhung verlangen .

5. Auf die Beſtimmung der Entſchädigung finden in den
Fällen des Abſatzes 2 und 3, ſoweit nicht etwas anderes be⸗

ſtimmt iſt , die Vorſchriften desEnteignungsgeſetzesAnwendung .
6. Für die Anſprüche aus Abſatz ? bis 5 ſind die bürger⸗

lichen Gerichte zuſtändig .

Zuſtändigkeit für Streitigkeiten nach 88 22 bis 26 .

§ 31 . 1. In den Fällen der 8S22 bis 26 entſcheidet
über Streitigkeiten zwiſchen der Gemeinde und dem einzelnen
Grundeigentümer über deſſen Beitragspflicht ! ) und die Größe

) Der Ausdruck „Beitragspflicht “ in § 31 Abſ . 1 OStch . um⸗
faßt nach dem Sprachgebrauch des Geſetzes nicht auch die Selbſtbe⸗
ſorgung der Straßenreinigung , die nach § 26 Abſ . 1 OStch . durch
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchrift den Angrenzern als Natural⸗
leiſtung auferlegt iſt ; vielmehr iſt nach 8 31 OStG . nur über Ver⸗
pflichtungen , die auf einen Gemeindebeſchluß (ogl . §S 26 Abf . 2) ge⸗
gründet werden , zu entſcheiden : Entſch . d. VGH . v. 8. Mai 1913 in
VZeitſchr . 1913 S. 179.
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der ihm angeſonnenen Leiſtung erforderlichenfalls der Bezirks⸗
rat als Verwaltungsbehörde . Gegen die Entſcheidung iſt

Klage an den Verwaltungsgerichtshof zuläſſig .

2. Die Entſcheidung erfolgt nach dem allgemeinen Maß⸗

ſtab , welchen der Gemeindebeſchluß für den Beizug der an

die Straße grenzenden Eigentümer feſtſtellt .

K. Schluß⸗ und Übergangsbeſtimmungen .

Zeit des Inkrafttretens . Aufhebung der älteren

Geſetze .

§ 32 . 1. Der Zeitpunkt des Jnkrafttretens des vor⸗

liegenden Geſetzes wird durch landesherrliche Verordnung
beſtimmt . ! )

2. Mit dem Zeitpunkt ſeines Inkrafttretens tritt das

Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der Ortsſtraßen
und Feſtſtellung der Baufluchten , ſowie das Bauen längs der

Landſtraßen und Eiſenbahnen betreffend , mit den durch die

Nachträge vom 3. März 1880 , vom 26 . Juni 1890 , vom

6. Juli 1896 und vom 20 . Auguſt 1904 bewirkten Anderungen
und Zuſätzen außer Wirkſamkeit .

3. Wo auf dieſe Beſtimmungen ( Abſatz 2) in anderen

Geſetzen Bezug genommen iſt , treten an ihre Stelle die ent⸗

ſprechenden Paragraphen des vorliegenden Geſetzes .

J . Soweit in einer Gemeinde das Reichsgrundbuchrecht

noch nicht in Kraft getreten iſt , bleibt an Stelle der 88 18 , 19

und 20 Abſatz 5 die Faſſung der Artikel 16 , 17 und des

Artikels 18 Abſatz 5 des bisherigen Geſetzes maßgebend .

5. Im übrigen erläßt das Miniſterium des Innern die

erforderlichen Vollzugsbeſtimmungen .

) Durch landesh . VO. vom 10. Dezember 1908 ( Geſ . ⸗ u. VOBl .

S. 639 ) wurde als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ortsſtraßen⸗

geſetzes vom 15. Oktober 1908 der 1. Januar 1909 beſtimmt .
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